
 

Grosser Rat des Kantons Basel-Stadt 

 

Beschluss 

Nr. 20/42/14G 

Vom 14.10.2020 

 P200716 

 
 

Ratschlag betreffend Bewilligung der Staatsbeiträge 2021-25 für den Verein Agglo Basel und 
betreffend Ergänzung des Bau- und Planungsgesetzes als kantonale Rechtsgrundlage für das 
Agglomerationsprogramm 
 

20.0716.01, Ratschlag des RR vom 19.05.2020 

 

://: Zustimmung 

 

Der Grosse Rat des Kantons Basel Stadt, nach Einsichtnahme in den Ratschlag des 
Regierungsrates Nr. 20.0716.01 vom 19. Mai 2020 und nach dem mündlichen Antrag der 
Regiokommission vom 14. Oktober 2020, beschliesst: 

 

Für den Verein Agglo Basel werden Ausgaben in der Höhe von maximal Fr. 3‘130‘000 für die 
Jahre 2021–2025, nicht indexiert, bewilligt: 

 
- Aufgabenbereich Agglomerationsprogramm:  Fr. 480‘000 pro Jahr 
- Aufgabenbereich S-Bahn:  Fr. 146‘000 pro Jahr 
 

Dieser Beschluss ist zu publizieren. Er unterliegt dem Referendum. 
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://: Zustimmung 

 

Bau- und Planungsgesetz 

(BPG) 

Änderung vom 14. Oktober 2020 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, 

nach Einsichtnahme in den Ratschlag des Regierungsrates Nr. 20.0716.01 vom 19. Mai 2020 und nach dem 

mündlichen Antrag der Regiokommission vom 14. Oktober 2020, 

beschliesst: 

I. 

Das Bau- und Planungsgesetz (BPG) vom 17. November 1999 1) (Stand 23. Dezember 2019) wird wie folgt 

geändert: 

§  93a (neu) 

Agglomerationsprogramm 
1 Der Kanton erarbeitet ein Agglomerationsprogramm. 
2 Er kann sich dazu mit anderen Kantonen zusammenschliessen oder sich an privat- oder öffentlich-

rechtlichen Organisationen beteiligen oder solche gründen, die ein Agglomerationsprogramm erarbeiten. 
3 Das Agglomerationsprogramm wird vom Regierungsrat beschlossen. 

II. Änderung anderer Erlasse 

Keine Änderung anderer Erlasse. 

III. Aufhebung anderer Erlasse 

Keine Aufhebung anderer Erlasse. 

IV. Schlussbestimmung 

Diese Änderung ist zu publizieren; sie unterliegt dem Referendum und der Regierungsrat bestimmt den 

Zeitpunkt des Inkrafttretens. 

 

 

 

Namens des Grossen Rates 

Die Präsidentin: Salome Hofer 

Der I. Sekretär: Beat Flury 

Ablauf der Referendumsfrist:  28. November 2020 

 

                                            
1) SG 730.100 

https://www.gesetzessammlung.bs.ch/data/730.100/de

